
 

 

N i e d e r s c h r i f t  
STEWA/019/2006 

 
über die öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des 

Stadtentwicklungsausschusses "Planung und Umwelt" 
der Stadt Rheine 
am 16.08.2006 

 
 
Die heutige Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses "Planung und Umwelt" 
der Stadt Rheine, zu der alle Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen - und wie 
folgt aufgeführt - erschienen sind, beginnt um 17:00 Uhr im Sitzungssaal 126 
des Neuen Rathauses. 
 
 
 
Anwesend als 
 
 Vorsitzender: 
 

Herr Horst Dewenter CDU Ratsmitglied 
 
 Mitglieder: 
 

Herr Dr. Udo Böcker CDU Sachkundiger Bürger 

Herr Raphael Bögge CDU Ratsmitglied 

Herr Robert Grawe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied 

Herr Jürgen Gude CDU Ratsmitglied 

Herr Christoph Kotte CDU Ratsmitglied 

Frau Elisabeth Lietmeyer SPD Sackundige Bürgerin 

Herr Günter Löcken SPD Ratsmitglied 

Herr Josef Niehues CDU Ratsmitglied 

Herr Eckhard Roloff SPD Ratsmitglied 

Frau Frauke Thole CDU Sachkundige Bürgerin 

Herr Heinz Thüring SPD Sachkundiger Bürger 

Frau Annette Tombült CDU Ratsmitglied 

Herr Johannes Willems FDP Ratsmitglied 

Herr Kurt Wilmer SPD Sachkundiger Bürger 

Herr Heinrich Winkelhaus BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sachkundiger Bürger 

Herr Ludger Winnemöller CDU Ratsmitglied 
 
 beratende Mitglieder: 
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Herr Kamal Kassem  Sachkundiger Einwohner 

Herr Karl Schnieders  Sachkundiger Einwohner 

Herr Rüdiger Verlage  Sachkundiger Einwohner 
 
 Verwaltung: 
 

Herr Dr. Ernst Kratzsch  Erster Beigeordneter 

Herr Dr. Heinz Janning  Beigeordneter 

Herr Werner Schröer  Fachbereichsleiter FB 5 

Herr Heiner Schütte  Stadtplaner 

Frau Martina Wietkamp  Schriftführerin 
 
 
Enschuldigt fehlten: 
 
 
 
 
 
Herr Dewenter begrüßt alle Anwesenden. Er stellt die Beschlussfähigkeit fest und 
eröffnet die heutige Sitzung. 
 
Zur Tagesordnung werden weder Ergänzungs- noch Änderungswünsche vorge-
tragen. 
 
Frau Tombült äußert ihren Unmut über die Entfernung einer Rotbuche in der Nä-
he der Basilika. Sie merkt an, dass aus ihrer Sicht eine Erhaltung der Rotbuche 
auf dem Grundstück der Seniorenwohnanlage durchaus möglich gewesen wäre. 
Ihr sei bewusst, dass im Jahr 2003 ein entsprechender Beschluss zur Erhaltung 
dieses Baumes nicht gefasst worden sei. Sie verweist auf die Anstrengungen zum 
Erhalt von Bäumen an anderen Stellen im Stadtgebiet und regt an, in Zukunft 
durch eine gezielte Beschlussfassung den Schutz erhaltenswerter Bäume zu ge-
währleisten. 
 
 
 
 
 
Öffentlicher Teil: 
 
1. 
 

Niederschrift Nr. 18 über die öffentliche Sitzung am 14. Juni 
2006 
 

 
2. 
 

Informationen, Eingaben und Bericht der Verwaltung über die 
Ausführung der in der öffentlichen Sitzung am 14. Juni 2006 
gefassten Beschlüsse 
 

 



Niederschrift 

STEWA/019/2006 der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses "Planung und Umwelt" 
vom 16.08.2006    

Seite 3/17 

3. 
 

Kinderspielplatz für das Baugebiet "Franz-Tacke-Straße" 
Vorlage: 211/06/1 
 

 
Beschluss: 
 
Als Zwischenlösung bis zur Errichtung des endgültigen Spielplatzes im (erweiter-
ten) Baugebiet „Franz-Tacke-Straße“ soll der bestehende Kinderspielplatz am 
Friedensplatz aufgewertet werden. 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
4. 
 

Anlage für Seehunde und Pinguine im NaturZoo Rheine 
Vorlage: 323/06 
 

 
Beschluss: 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss „Planung und Umwelt“ nimmt die Veröffentli-
chung zu der neuen Anlage für Seehunde und Pinguine im NaturZoo Rheine zur 
Kenntnis. 
 
 
5. 
 

Bebauungsplan Nr. 116, Kennwort: "Verdistraße / Breitestra-
ße", der Stadt Rheine 
I. Beratung der Stellungnahmen 
1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB 
i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB 
2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB 
II. Bestätigung der Beschlüsse des Stadtentwicklungsausschus-
ses "Planung und Umwelt" 
III. Änderungsbeschluss gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB    
IV. Satzungsbeschluss 
Vorlage: 188/06/1 
 

 
Beschluss: 
 
Der Tagesordnungspunkt wird von der Tagesordnung abgesetzt. 
 
  
 
6. 
 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 248 , 
Kennwort: "Jägerstraße / Schützenstraße", der Stadt Rheine 
I. Beratung der Stellungnahmen 
 1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB 
 2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher 
  Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
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II. Bestätigung der Beschlüsse des Stadtentwicklungsaus-
schusses 
 "Planung und Umwelt" 
III. Satzungsbeschluss nebst Begründung 
Vorlage: 296/06 
 

 
Beschluss: 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss "Planung und Umwelt" der Stadt Rheine fasst 
folgende Beschlüsse: 
 

I. Beratung der Stellungnahmen 

 
1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Es wird festgestellt, dass aus der Öffentlichkeit keine abwägungsrelevanten Stel-
lungnahmen eingegangen sind. 
 
2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
 öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Es wird festgestellt, dass von Seiten der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange keine abwägungsrelevanten Stellungnahmen eingegangen sind. 
 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss „Planung und Umwelt“ der Stadt Rheine emp-
fiehlt dem Rat der Stadt Rheine die folgenden Beschlüsse zu fassen: 
 

II. Bestätigung der Beschlüsse des Stadtentwicklungsausschusses 

 "Planung und Umwelt" 
 
Der Rat der Stadt Rheine nimmt die Beschlüsse des Stadtentwicklungsausschus-
ses „Planung und Umwelt“ zu den Beteiligungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 
4 Abs. 2 BauGB zur Kenntnis und bestätigt diese. 
 

III. Satzungsbeschluss nebst Begründung 

 
Gemäß der §§ 2 Abs. 1 (od.: § 1 Abs. 8; bei Änderung/Ergänzung) und 10 Abs. 1 
des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 2004 (BGBl. I S. 2414) sowie der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
03. Mai 2005 (GV. NRW S. 498) 
wird (die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 248, Kennwort: " Jägerstraße / 
Schützenstraße ", der Stadt Rheine als Satzung und die Begründung hierzu be-
schlossen. 
 
Es wird festgestellt, dass die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 248, Kenn-
wort: " Jägerstraße / Schützenstraße ", der Stadt Rheine aus dem wirksamen 
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Flächennutzungsplan entwickelt worden ist und demzufolge keiner Genehmigung 
der höheren Verwaltungsbehörde bedarf. 
 
 
 
 
  
 
Abstimmungsergebnis: I. 1. einstimmig 
     2. einstimmig 

II. bei 2 Gegenstimmen mehrheitlich beschlossen
 III. bei 2 Gegenstimmen mehrheitlich beschlossen 

  
 
7. 
 

7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 295, Kennwort: "Wohn-
park Mesum", der Stadt Rheine 
I. Beratung der Stellungnahmen 
1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
II. Bestätigung der Beschlüsse des Stadtentwicklungsausschus-
ses "Planung und Umwelt" 
III. Satzungsbeschluss nebst Begründung 
Vorlage: 297/06 
 

 
Beschluss: 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss „Planung und Umwelt“ der Stadt Rheine fasst 
folgende Beschlüsse: 
 
I. Beratung der Stellungnahmen 
 
1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB i. V. 

m. § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Es wird festgestellt, dass aus der Öffentlichkeit keine abwägungsrelevanten Stel-
lungnahmen eingegangen sind. 
 
2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Es wird festgestellt, dass vonseiten der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange keine abwägungsrelevanten Stellungnahmen eingegangen sind. 
 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss „Planung und Umwelt der Stadt Rheine emp-
fiehlt dem Rat der Stadt Rheine die folgenden Beschlüsse zu fassen: 
 
II. Bestätigung der Beschlüsse des Stadtentwicklungsausschusses 

„Planung und Umwelt“ 
 
Der Rat der Stadt Rheine nimmt die Beschlüsse des Stadtentwicklungsausschus-
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ses „Planung und Umwelt“ zu den während der Beteiligungen gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen abwägungsrelevanten Stellung-
nahmen zur Kenntnis und bestätigt diese. 
 
III. Satzungsbeschluss nebst Begründung 
 
Gemäß der §§ 1 Abs. 8 und 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I, S. 2414) sowie 
der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S 498) wer-
den die 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 295, Kennwort: „Wohnpark Me-
sum“, der Stadt Rheine als Satzung und die Begründung hierzu beschlossen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: I. 1. einstimmig 
     2. einstimmig 

II. einstimmig 
III.  einstimmig 

 
  
 
8. 
 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 292, Kennwort: "Kolon-
Eggert-Straße/Laugärten" der Stadt Rheine 
I. Änderungsbeschluss 
II. Beschluss über die Beteiligung der Öffentlichkeit 
III. Offenlegungsbeschluss 
Vorlage: 299/06 
 

 
Beschluss: 
 
I. Änderungsbeschluss 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss „Planung und Umwelt“ der Stadt Rheine be-
schließt, gemäß § 1 Abs. 8 BauGB den Bebauungsplan Nr. 292, Kennwort: „Ko-
lon-Eggert-Straße/Laugärten“, der Stadt Rheine im vereinfachten Verfahren ge-
mäß § 13 BauGB zu ändern. 
 
Der räumliche Geltungsbereich dieser Bebauungsplanänderung bezieht sich auf 
die Flurstücke 520 und 521, Flur 17, Gemarkung Rheine-Elte, und befindet sich 
westlich der Straße Laugärten und südlich der Ludgerusschule im Ortsteil Elte. 
 
Der räumliche Geltungsbereich ist im Änderungsplan geometrisch eindeutig fest-
gelegt. 
 
II. Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Durch diese Änderung des Bauleitplanes werden die Grundzüge der Planung nicht 
berührt. 
 
Da die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind, wird in diesem vereinfachten Verfah-
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ren (§ 13 BauGB) von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 
Abs. 1 BauGB (Öffentlichkeit) und § 4 Abs. 1 BauGB (Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange) abgesehen. 
 
Zudem wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbe-
richt nach § 2 a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, wel-
che Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen. 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt durch die Auslegung nach § 3 Abs. 2 
BauGB und die Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange durch die Einholung von Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 BauGB. 
 
III. Offenlegungsbeschluss 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss „Planung und Umwelt“ der Stadt Rheine be-
schließt, dass gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB der Entwurf der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 292, Kennwort: „Kolon-Eggert-Straße/Laugärten“, der 
Stadt Rheine nebst beigefügter Begründung nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
auszulegen ist. 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden, wobei 
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  
  
 
9. 
 

5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 172, Kennwort: "Linden-
straße-West", der Stadt Rheine 
I. Änderungsbeschluss 
II. Beschluss über die Beteiligung der Öffentlichkeit 
III. Offenlegungsbeschluss 
Vorlage: 304/06 
 

 
 
Beschluss: 
 
I. Änderungsbeschluss: 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss „Planung und Umwelt“ der Stadt Rheine be-
schließt, gemäß § 1 Abs. 8 BauGB den Bebauungsplan Nr. 172, Kennwort: „Lin-
denstraße-West“, der Stadt Rheine im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 
BauGB zu ändern. 
 
Der räumliche Geltungsbereich dieser Bebauungsplanänderung bezieht sich auf 
die Flurstücke 654, 109 und 110, Flur 120 (tlw.), Gemarkung Rheine Stadt, und 
befindet sich im Eckbereich Sprickmannstraße/Frankenburgstraße. 
 
Der räumliche Geltungsbereich ist im Änderungsplan geometrisch eindeutig fest-
gelegt. 
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II. Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Durch diese Änderung des Bauleitplanes werden die Grundzüge der Planung nicht 
berührt. 
 
Da die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind, wird in diesem vereinfachten Verfah-
ren (§ 13 BauGB) von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 
Abs. 1 BauGB (Öffentlichkeit) und § 4 Abs. 1 BauGB (Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange) abgesehen. 
 
Zudem wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbe-
richt nach § 2 a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, wel-
che Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen. 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt durch Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 
und die Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange durch Einholung von Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 BauGB. 
 
III. Offenlegungsbeschluss 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss „Planung und Umwelt“ der Stadt Rheine be-
schließt, dass gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB der Entwurf der 5. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 172, Kennwort: „Lindenstraße-West“, der Stadt Rheine 
nebst beigefügter Begründung nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen ist. 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden, wobei 
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  
  
 
10. 
 

Bebauungsplan Nr. 284, 
Kennwort: "Industriegebiet GVZ Rheine", der Stadt Rheine 
I. Beratung der Stellungnahmen 
 1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB 
 2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange 
  gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
II. Offenlegungsbeschluss 
Vorlage: 308/06 
 

 
Beschluss: 

 

 

I. Beratung der Stellungnahmen 
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1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Es wird festgestellt, dass aus der Öffentlichkeit keine abwägungsrelevanten Stel-
lungnahmen eingegangen sind. 
 
 
2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
 öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
2.1 Kreis Steinfurt, 48563 Steinfurt; 
 Stellungnahme vom 10. Juli 2006 
 
Abwägung und Abwägungsbeschluss: 
 
Es wird festgestellt, dass der oben beschriebenen Anregung gefolgt wird und der 
Hinweis im Bebauungsplan aufgenommen wird. 
 
 
2.2 Landesbetrieb Straßenbau NRW, Niederlassung Hamm; 
 Stellungnahme vom 21. Juni 2006 
 
 
Abwägung und Abwägungsbeschluss: 
 
Es wird festgestellt, dass der oben beschriebenen Anregung gefolgt wird und der 
Hinweis im Bebauungsplan aufgenommen wird. 
 
 
2.3 DB Services Immobilien GmbH, Niederlassung Köln; 
 Stellungnahme vom 12. Juli 2006 
 
Abwägung und Abwägungsbeschluss: 
 
Die oben angesprochene „Dreiecksfläche“ (Flur 153, Flurstück 896 tlw., ca. 600 
qm) ist seit 1992 als „Sondergebiet – Anlage des kombinierten Ladungsverkehrs“ 
festgesetzt (s. rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 261, Kennwort: „Industriege-
biet Baarentelgen West III/Autobahn A 30“). Die Fläche ist Teil der bereits seit 
Jahren in Betrieb befindlichen KLV-Anlage, also einer bahn-affinen Nutzung. Da 
sie aber planfestgestelltes Gelände ist, ist diese der Planungshoheit der Stadt 
Rheine entzogen. In Abstimmung mit der DB Services Immobilien GmbH kann 
die Festsetzung als „Sondergebiet – KLV“ bestehen bleiben, allerdings mit dem 
textlichen Hinweis, das es sich hier eigentlich um eine „Fläche für Bahnanlagen“ 
handelt und nur zweckentsprechende Nutzungen zugelassen werden können. 
 

Hinsichtlich der Komplettierung des damaligen Grundstückserwerbs u.a. für die 
KLV-Anlage sollte die etwa 600 qm große Teilfläche von der Stadt Rheine gekauft 
werden. Dazu sind von der Liegenschaftsabteilung entsprechende Verhandlungen 
aufzunehmen. Damit verbunden ist eine Entbehrlichkeitsprüfung der DB AG und 
ein Antrag auf Freistellung (Entwidmung) beim Eisenbahn-Bundesamt. 
 
 
2.4 Sonstige Stellungnahmen 
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Es wird festgestellt, dass von Seiten der übrigen Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange keine weiteren abwägungsrelevanten Stellungnahmen ein-
gegangen sind. 
 
 
II. Offenlegungsbeschluss 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss "Planung und Umwelt" der Stadt Rheine be-
schließt, dass gemäß § 3 Abs. 2 BauGB der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 
284, Kennwort: "Industriegebiet GVZ Rheine", der Stadt Rheine nebst beigefüg-
ter Begründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen öffentlich auszulegen ist. 
 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden, wobei 
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird wie folgt umgrenzt: 
 

Im Norden: durch die südliche Begrenzung der Bundesautobahn A 30 (Gemar-
kung Rheine r.d.Ems, Flur 3, Flurstücks-Nrn. 72, 98, 97, 96, 94 und 
93) von der östlichen Grenze des Venhauser Dammes bis zur westli-
chen Grenze der Bahnstrecke / Bahnanlage Rheine-Spelle; 

 

im Osten: durch die westliche Grenze der Bahnanlage Rheine-Spelle (Gemar-
kung Rheine r.d.Ems, Flur 3, Flurstücks-Nrn. 158, 166, 165, 164, 
163 sowie Gemarkung Rheine-Stadt, Flur 153, Flurstücks-Nrn. 3, 
870, 794) von der südlichen Grenze der Bundesautobahn A 30 bis 
zur nördlichen Begrenzung Sandkampstraße; 

 

im Süden: durch die nördliche Begrenzung der Sandkampstraße (Gemarkung 
Rheine r.d.Ems, Flur 3, Flurstücks-Nrn. 54 und 55) von der westli-
chen Grenze der Bahnanlage Rheine-Spelle bis zur östlichen Grenze 
des Venhauser Dammes; 

 

im Westen: durch die östliche Grenze des Venhauser Dammes (Gemarkung 
r.d.Ems, Flur 1, Flurstücks-Nr. 149 sowie Flur 3, Flurstücks-Nr. 260) 
von der nördlichen Begrenzung der Sandkampstraße bis zur südli-
chen Begrenzung der Bundesautobahn A 30. 

 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 284, Kennwort: „Industriegebiet 
GVZ Rheine“, ist in dem Planentwurf geometrisch eindeutig festgelegt. Im Übri-
gen ist der Geltungsbereich identisch mit den zusammengefassten Geltungsbe-
reichen der oben genannten Bebauungspläne, die durch diesen Bebauungslan 
ersetzt werden. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
   
 
11. 
 

8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rheine, 
Kennwort: "Schulte-Werning" 
I. Beratung der Stellungnahmen 
 1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
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BauGB 
 2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
  öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
II. Bestätigung der Beschlüsse des Stadtentwicklungs- 
 ausschusses "Planung und Umwelt" 
III. Feststellungsbeschluss nebst Begründung 
Vorlage: 314/06 
 

 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss "Planung und Umwelt" der Stadt Rheine fasst 
folgende Beschlüsse: 
 
 

I. Beratung der Stellungnahmen 

 
1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Es wird festgestellt, dass aus der Öffentlichkeit keine abwägungsrelevanten Stel-
lungnahmen eingegangen sind. 
 
 
2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
 öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Es wird festgestellt, dass von Seiten der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange keine abwägungsrelevanten Stellungnahmen eingegangen sind. 
 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss „Planung und Umwelt“ der Stadt Rheine emp-
fiehlt dem Rat der Stadt Rheine die folgenden Beschlüsse zu fassen: 
 
 

II. Bestätigung der Beschlüsse des Stadtentwicklungsausschusses 

 "Planung und Umwelt" 
 
Der Rat der Stadt Rheine nimmt die Beschlüsse des Stadtentwicklungsausschusses "Pla-
nung und Umwelt" zu den Beteiligungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB 
zur Kenntnis und bestätigt diese. 
 
 

III. Feststellungsbeschluss nebst Begründung 

 
Der Rat der Stadt Rheine beschließt die 8. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Rheine, Kennwort: "Schulte-Werning", nebst Begründung. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: I. 1. einstimmig 
     2. einstimmig 

II. einstimmig 
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III. einstimmig 
 
  
 
12. 
 

1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 87, 
Kennwort: "Schulte-Werning Süd", der Stadt Rheine 
I. Beratung der Stellungnahmen 
 1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB 
 2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher 
  Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
II. Bestätigung der Beschlüsse des Stadtentwicklungsaus-
schusses 
 "Planung und Umwelt" 
III. Satzungsbeschluss nebst Begründung 
Vorlage: 313/06 
 

 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss "Planung und Umwelt" der Stadt Rheine fasst 
folgende Beschlüsse: 
 

I. Beratung der Stellungnahmen 

 
1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Es wird festgestellt, dass aus der Öffentlichkeit keine abwägungsrelevanten Stel-
lungnahmen eingegangen sind. 
 
 
2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
 öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Es wird festgestellt, dass von Seiten der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange keine abwägungsrelevanten Stellungnahmen eingegangen sind. 
 
 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss „Planung und Umwelt“ der Stadt Rheine emp-
fiehlt dem Rat der Stadt Rheine die folgenden Beschlüsse zu fassen: 
 

II. Bestätigung der Beschlüsse des Stadtentwicklungsausschusses 

 "Planung und Umwelt" 
 
Der Rat der Stadt Rheine nimmt die Beschlüsse des Stadtentwicklungsausschusses "Pla-
nung und Umwelt" zu den Beteiligungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB 
zur Kenntnis und bestätigt diese. 
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III. Satzungsbeschluss nebst Begründung 

 
Gemäß der §§ 1 Abs. 8 und 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) sowie der 
§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 16. November 2004 (GV. NRW S. 644) 
wird die 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 87, Kennwort: 
"Schulte-Werning Süd", der Stadt Rheine als Satzung und die Begründung hierzu 
beschlossen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: I. 1. einstimmig 
     2. einstimmig 

II. einstimmig 
III. einstimmig 

 
Herr Dr. Kratzsch informiert, dass der Bauantrag der Firma Dickmänken bereits 
eingegangen und genehmigt worden sei. Herr Dickmänken habe ihm gegenüber 
seinen Dank für das zügige Verfahren zum Ausdruck gebracht. 
 
  
 
13. 
 

Bebauungsplan Nr. 40, Kennwort: "Oderstraße", der Stadt 
Rheine 
I. Aufstellungsbeschluss 
II. Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
III. Offenlegungsbeschluss 
Vorlage: 325/06 
 

 
 
 

I. Aufstellungsbeschluss 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss "Planung und Umwelt" der Stadt Rheine be-
schließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB den Bebauungsplan Nr.40, Kennwort: "Oder-
straße“, der Stadt Rheine im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB aufzu-
stellen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes wird wie folgt begrenzt: 
 
im Norden: durch die Südseite der Mesumer Straße, 
im Osten: durch die Westseite des Vennweges, 
im Süden: durch die Nordseite des Hessenweges, 
im Westen: durch die Ostseite der Eichendorffstraße. 
 
 
Der räumliche Geltungsbereich ist im Bebauungsplan geometrisch eindeutig fest-
gelegt. 
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II. Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Durch diese Aufstellung des Bebauungsplanes wird der sich aus der vorhandenen 
Eigenart der näheren Umgebung ergebende Zulässigkeitsmaßstab nicht wesent-
lich verändert. 
Zudem wird die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, nicht vorbereitet 
oder begründet. Außerdem bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchti-
gung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter (Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) und europäische Vogelschutz-
gebiete). 
 
Da die o.g. Voraussetzungen erfüllt sind, wird in diesem vereinfachten Verfahren 
(§ 13 BauGB) von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 
BauGB (Öffentlichkeit) und § 4 Abs. 1 BauGB (Behörden und sonstige Träger öf-
fentlicher Belange) abgesehen. 
Zudem wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbe-
richt nach § 2 a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, wel-
che Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen. 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt durch Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB  
und die Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange durch Einholung von Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 BauGB. 
 

III. Offenlegungsbeschluss 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss "Planung und Umwelt" der Stadt Rheine be-
schließt, dass gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 40, 
Kennwort: "Oderstraße", der Stadt Rheine nebst beigefügter Begründung nach § 
3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen ist. 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden, wobei 
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  
  
 
14. 
 

5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 224, Kennwort: "Franz-
straße/Karlstraße", der Stadt Rheine 
I. Änderungsbeschluss 
II. Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
III. Offenlegungsbeschluss 
Vorlage: 329/06 
 

 
Geänderter Beschluss: 
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I. Änderungsbeschluss 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss "Planung und Umwelt" der Stadt Rheine be-
schließt gemäß §  1 Abs. 8 den Bebauungsplan Nr.224, Kennwort: "Franzstra-
ße/Karlstraße", der Stadt Rheine zu ändern. 
 
Der räumliche Geltungsbereich dieser Bebauungsplanänderung wird wie folgt be-
grenzt: 
 
im Norden: durch die Südseite der Karlstraße, 
im Osten:  durch die östliche Grenze der Flurstücke 1029, 1028, 268 und 

267, 
im Süden: durch die Nordseite der Dreierwalder Straße, 
im Westen:  durch die südliche Grenze des Flurstücks 265m, durch die südli-

che und westliche Grenze der Flurstücke 263 und 275. 
 
Sämtliche Flurstücke befinden sich  in der Flur 169, Gemarkung Rheine Stadt. 
Der räumliche Geltungsbereich ist Änderungsplan geometrisch eindeutig festge-
legt. 

II. Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss "Planung und Umwelt" der Stadt Rheine be-
schließt, dass gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für die 5. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 224 , Kennwort: "Franzstraße/Karlstraße", der Stadt Rheine eine frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit durchzuführen ist. 
 
Die öffentliche Unterrichtung über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 
voraussichtlichen Auswirkungen der Planung soll durch eine ortsübliche Be-
kanntmachung in der Presse mit anschließender 3-wöchiger Anhörungsgelegen-
heit im Fachbereich Planen und Bauen/Stadtplanung der Stadt Rheine erfolgen. 
Während dieser Anhörung ist allgemein Gelegenheit zur Äußerung und Erörte-
rung gegeben 
 
  
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig   
  
 
15. 
 

30. (vereinfachte) Änderung des Bebauungsplanes Nr. 124, 
Kennwort: "Stadtberg Fürstenstraße", der Stadt Rheine 
I. Änderungsbeschluss 
II. Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
III. Offenlegungsbeschluss 
Vorlage: 336/06 
 

 

 
Beschluss: 

I. Änderungsbeschluss 
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Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Rheine beschließt gemäß § 1 Abs. 8, 
Bebauungsplan Nr. 124, Kennwort: "Stadtberg Fürstenstraße", der Stadt Rheine 
im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB zu ändern. 
 
Der räumliche Änderungsbereich wird gebildet durch die Flurstücke 32, 33 und 
66 tlw. Die Flurstücksbezeichnungen beziehen sich auf die Flur 164 der Gemar-
kung Rheine Stadt. 
 
Der räumliche Geltungsbereich ist im Änderungsplan eindeutig festgelegt. 

II. Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Durch diese Änderung des Bauleitplanes werden die Grundzüge der Planung nicht 
berührt. 
Zudem wird die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, nicht vorbereitet 
oder begründet. Außerdem bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchti-
gung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter (Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung [FFH-Gebiete] und europäische Vogelschutz-
gebiete). 
 
Da die o. g. Voraussetzungen erfüllt sind, wird in diesem vereinfachten Verfahren 
(§ 13 BauGB) von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 
BauGB (Öffentlichkeit) und § 4 Abs. 1 BauGB (Behörden und sonstige Träger öf-
fentlicher Belange) abgesehen. 
Zudem wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbe-
richt nach § 2 a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, wel-
che Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen. 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt durch Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 
und die Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange durch Einholung von Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 BauGB. 

III. Offenlegungsbeschluss 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Rheine beschließt, dass gemäß § 13 
Abs. 2 Nr. 2 der Entwurf der Änderung des Bebauungsplanes Nr. 124, Kennwort: 
"Stadtberg Fürstenstraße", der Stadt Rheine nebst beigefügter Begründung nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen ist. 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden, wobei 
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig   
  
 
16. 
 

Einwohnerfragestunde (spätestens um 19:00 Uhr) 
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17. 
 

Anfragen und Anregungen 
 

 
 
 
 
Ende der Sitzung: 19:20 Uhr 
 
 
 
 
    
Horst Dewenter Martina Wietkamp 
Ausschussvorsitzender Schriftführerin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


